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Top 8 Beschluss 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 für Brunn 
 
Wortprotokoll 
Die Erstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich aus § 48 Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründe die zur Erstellung eines Nachtragshaushalts 
führten, wurden im Vorbericht des Nachtragshaushalts ausführlich beschrieben. 
Mitwirkungsverbot 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist 
kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.  
Beschluss: der Ausschuss empfielt der Gemeindevertretung den Beschluss 
eines Nachtragshaushaltes 
 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 7. Mai 2026 
 
 
 
Burkhard Baars 
Gemeinde Brunn 
 
 
 

Seite 1 von 1


	Niederschriftsauszug

